
 

  

S 44 KR 953/19

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Krankenversicherung
Abteilung -
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Aspirationslipektomie

Genehmigungsfiktion
Gutgläubigkeit
Kosten
Liposuktion (stationär; ambulant)

Leitsätze 1. Der Senat schließt sich der geänderten
Rechtsprechung des 1. Senats des BSG
zur Genehmigungsfiktion an (Nr. 1.).
2. Zum Fehlen einer Gutgläubigkeit bei
einer Versicherten im Zeitpunkt der
Selbstbeschaffung, wenn diese in der
Rechtsabteilung der beklagten
Krankenkasse tätig war.
3. Die klagende Versicherte hat keinen
Anspruch auf Kostenerstattung für eine
durchgeführte Liposuktionsbehandlung
nach § 13 Abs. 3 SGB V bei Stadium I bis
II (Nr. 2.1.).
4. Es besteht vorliegend auch kein
Anspruch auf Kostenübernahme weiterer
Aspirationslipektomien, sei es in
ambulanter oder in stationärer
Behandlungsform (Nr. 2.2.)

Normenkette SGB V § 13 Abs. 3
SGB V § 13 Abs. 3 a
SGB V § 137 c Abs. 1
SGB V § 137 c Abs. 3
SGB V § 27
SGBm V § 39
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Datum 26.02.2021

3. Instanz

Datum -

Â 

I. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
28. November 2019 aufgehoben und die Klage gegen den Bescheid der Beklagten
vom 18. Dezember 2018 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 22. MÃ¤rz
2019 abgewiesen.

II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.

III. Die Revision wird nicht zugelassen.

T a t b e s t a n d :

Die KlÃ¤gerin und Berufungsbeklagte begehrt von der Beklagten und
BerufungsklÃ¤gerin die Versorgung mit einer mehrschrittigen stationÃ¤ren
Liposuktionsbehandlung an beiden Ober- und Unterschenkeln und beiden Armen als
Sachleistung sowie die Erstattung der Kosten fÃ¼r den (gemÃ¤Ã� vorgelegter
Rechnung vom 13.03.2019) im Rahmen einer stationÃ¤ren Behandlung vom 04. bis
08.03.2019 durchgefÃ¼hrten ersten Teilschritt der Behandlung in HÃ¶he von
3.854,28 EUR. Sie beruft sich hierbei insbesondere auf die Genehmigungsfiktion
nach Â§ 13 Abs. 3 a des FÃ¼nften Buchs Sozialgesetzbuch (SGB V).

Die 1964 geborene KlÃ¤gerin stand bei der beklagten Krankenkasse in einem
sozialversicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis. Mit Schreiben vom
13.09.2018 (eingegangen am 17.09.2018) beantragte sie bei der Beklagten die
KostenÃ¼bernahme fÃ¼r Aspirationslipektomien mit TumeszenzlÃ¶sung in
mehreren Sitzungen unter Vollnarkose. Sie leide schon seit mehreren Jahren unter
LipÃ¶demen an beiden Armen und Beinen, die immer stÃ¤rker wÃ¼rden. Alle
MaÃ�nahmen einschlieÃ�lich mehrerer DiÃ¤ten und einem einjÃ¤hrigen Optifast-
Abnehmprogramm hÃ¤tten fÃ¼r die Behandlung der LipÃ¶deme keinen Erfolg
gebracht.

Mit dem Antrag legte die KlÃ¤gerin neben einer Fotodokumentation ein Ã¤rztliches
Attest der Klinik fÃ¼r Plastische, Rekonstruktive, Hand- und Verbrennungschirurgie
am Klinikum B. in A-Stadt vom 30.08.2018 vor. Danach leidet sie seit Jahren unter
zunehmend schmerzhaften LipÃ¶demen Typ Vb, Stadium I-II, im Bereich der
unteren und oberen ExtremitÃ¤ten. Durch den ausgeprÃ¤gten Befund sei sie in
Fortbewegung und Sport, psychosozial sowie auch im Alltag stark eingeschrÃ¤nkt.
Mit 128 kg KÃ¶rpergewicht bei 173 cm KÃ¶rpergrÃ¶Ã�e sei sie insgesamt
normalgewichtig, jedoch mit erkennbarer Diskrepanz zwischen Ober- und
UnterkÃ¶rper. Es bestehe ein ausgeprÃ¤gter Fett-/HautÃ¼berschuss an beiden
Beinen und Armen. Vor allem im Bereich der Oberschenkel und der Knie zeige sich
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ein GewebeÃ¼berschuss. Die OberflÃ¤chenkontur sei unruhig, das Gewebe relativ
fest und bereits auf leichten Druck sehr schmerzhaft. Es werde, auch zur
Vermeidung weiterer FolgeschÃ¤den, die mÃ¶glichst schonende
Aspirationslipektomie der LipÃ¶deme zunÃ¤chst beider Beine, dann gefolgt von den
Armen, mit TumeszenzlÃ¶sung, ggfs. in mehreren Sitzungen unter Vollnarkose,
empfohlen. Insgesamt mÃ¼ssten mindestens ein bis zwei Eingriffe bis zum
Erreichen des Therapieziels in AbstÃ¤nden von drei bis sechs Monaten geplant
werden. AnschlieÃ�end mÃ¼sse die Kompressionstherapie weiter fortgesetzt
werden. Auch eine Lymphdrainage solle nach primÃ¤rer Wundheilung weiter
erfolgen. Je nach Reaktion des Bindegewebes auf die VolumenÃ¤nderung sei die
zusÃ¤tzliche Direktexzision von Haut und Gewebe, vor allem auf der HÃ¶he der
Arme und der Oberschenkel- und Knieinnenseiten, zu empfehlen. Dieser Eingriff sei
ebenfalls in Vollnarkose durchzufÃ¼hren und bei komplikationslosem Verlauf mit
einem stationÃ¤ren Aufenthalt von vier bis sechs Tagen verbunden.

Die Beklagte beauftragte mit Schreiben vom 17.09.2018 den Medizinischen Dienst
der Krankenversicherung (MDK) in Bayern mit der PrÃ¼fung, ob die
KostenÃ¼bernahme fÃ¼r die Aspirationslipektomien der LipÃ¶deme hier aufgrund
der Diagnosen und aller gescheiterten Behandlungen erteilt werden kÃ¶nne. Mit
Schreiben vom 17.09.2018 bestÃ¤tigte die Beklagte gegenÃ¼ber der KlÃ¤gerin den
Antragseingang und teilte mit, sie habe den MDK zur Ã�berprÃ¼fung der
KostenÃ¼bernahme eingeschaltet. Sie werde die KlÃ¤gerin informieren, sobald ihr
ein Ergebnis vorliege.

Mit Schreiben vom 19.10.2018 teilte die Beklagte der KlÃ¤gerin mit, die
medizinische Bewertung des MDK liege noch nicht vor, weshalb es der Beklagten
nicht mÃ¶glich sei, bis zum 23.10.2018 Ã¼ber den Antrag zu entscheiden. Aus
Erfahrung wisse die Beklagte, dass eine gutachterliche Stellungnahme etwas Zeit
benÃ¶tige. Sie gehe davon aus, dass das Gutachten des MDK am 13.11.2018
vorliege. AnschlieÃ�end erhalte die KlÃ¤gerin bis spÃ¤testens 16.11.2018 eine
RÃ¼ckmeldung zu ihrem Antrag.
Mit Schreiben vom 12.11.2018 teilte die Beklagte nochmals textgleich wie im
Schreiben vom 19.10.2018 mit, sie gehe nunmehr vom Eingang der Stellungnahme
des MDK bis zum 13.12.2018 aus, so dass die KlÃ¤gerin spÃ¤testens am 17.12.2018
eine RÃ¼ckmeldung zu ihrem Antrag erhalte.
Mit Schreiben ihres VerfahrensbevollmÃ¤chtigten vom 12.11.2018 lieÃ� die
KlÃ¤gerin mitteilen, nach ihrer Auffassung sei die Genehmigungsfiktion nach Â§ 13
Abs. 3 a SGB V eingetreten. Weil ihr Leistungsantrag am 17.09.2018 bei der
Beklagten eingegangen sei und diese die KlÃ¤gerin Ã¼ber die Beteiligung des MDK
informiert habe, habe die maÃ�gebliche FÃ¼nfwochenfrist am 22.10.2018 geendet.
Das VerlÃ¤ngerungsschreiben vom 19.10.2018 sei jedoch erst nach dem
22.10.2018 eingegangen, so dass die Frist nicht eingehalten worden sei.
Mit AnhÃ¶rungsschreiben vom 29.11.2018 informierte die Beklagte die KlÃ¤gerin
Ã¼ber ihre Absicht, die eingetretene Genehmigungsfiktion zurÃ¼ckzunehmen, weil
es sich bei der beantragten Liposuktion nicht um eine Leistung der Gesetzliche
Krankenversicherung (GKV) handele.
Der MDK erstellte am 03.12.2018 eine Stellungnahme, wonach im Ergebnis die
KostenÃ¼bernahme fÃ¼r die beantragte Behandlung des LipÃ¶dems mittels
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Aspirationslipektomie nicht empfohlen wurde. Vordringlich sei eine konservative
Gewichtsreduktion auf einen BMI unter 30 anzustreben. Die medizinische
Notwendigkeit der beantragten Operation kÃ¶nne aus sozialmedizinischer Sicht
nicht bestÃ¤tigt werden.

Die Beklagte nahm mit Bescheid vom 18.12.2018 den fiktiven Bescheid zum Antrag
vom 17.09.2018 zurÃ¼ck und lehnte den Antrag der KlÃ¤gerin auf
Aspirationslipektomien ab. Die in Â§ 13 Abs. 3 a SGB V vorgesehene
Bearbeitungsfrist von fÃ¼nf Wochen sei vorliegend vom 18.09.2018 bis zum
22.10.2018 gelaufen. Mit der FristÃ¼berschreitung gelte die beantragte Leistung
als genehmigt. Dabei handele es sich um einen fiktiven begÃ¼nstigenden
Verwaltungsakt. Dieser Verwaltungsakt sei rechtswidrig und werde daher gemÃ¤Ã� 
Â§ 45 Abs. 1 Satz 1 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) zurÃ¼ckgenommen.
Der 3. Senat des Bundessozialgerichts (BSG) habe in seiner Entscheidung vom
11.05.2017 (Az.: B 3 KR 30/15 R) ausgefÃ¼hrt, dass die durch Â§ 13 Abs. 3 a Satz 7
SGB V gesetzlich fingierte Genehmigung grundsÃ¤tzlich nach MaÃ�gabe der
allgemeinen Vorschriften der Â§Â§ 44 ff SGB X aufgehoben werden kÃ¶nne, wobei
deren Voraussetzungen an dem materiell-rechtlich genehmigten Leistungsanspruch
zu bemessen seien. Die tatbestandlichenÂ  Voraussetzungen des Â§ 45 Abs. 1 Satz
1 SGB X seien erfÃ¼llt. Auf Vertrauensschutz kÃ¶nne sich die KlÃ¤gerin nicht
berufen, weil die Leistung noch nicht erbracht sei und die KlÃ¤gerin keine
dahingehende VermÃ¶gensverfÃ¼gung getroffen habe (Â§ 45 Abs. 2 Satz 2 SGB X).
Unter AbwÃ¤gung aller UmstÃ¤nde sei deshalb das Ã¶ffentliche Interesse, die
Versichertengemeinschaft nicht unrechtmÃ¤Ã�ig mit Kosten fÃ¼r eine Leistung zu
belasten, welche materiell-rechtlich nicht in den Leistungskatalog der GKV falle,
hÃ¶her zu bewerten als das Interesse der KlÃ¤gerin an der Aufrechterhaltung der
fiktiven Genehmigung bzw. der darin liegenden rechtswidrigen
Ausgangsentscheidung. Der Gemeinsame Bundesausschuss der Ã�rzte und
Krankenkassen (G-BA) habe die Methode der Liposuktion nicht als Leistung
anerkannt. Es handele sich daher nicht um eine Leistung der GKV. Zudem habe der
MDK die medizinische Notwendigkeit der beantragten Operationen nicht bestÃ¤tigt.
Die beantragte Leistung werde daher abgelehnt.

WÃ¤hrend des Widerspruchsverfahrens lieÃ� die KlÃ¤gerin im Rahmen einer
stationÃ¤ren Behandlung im Klinikum B. vom 04. bis 08.03.2019 am 04.03.2019 die
erste der mehrzeitig beantragten Liposuktionsbehandlungen durchfÃ¼hren.
HierfÃ¼r sind Kosten in HÃ¶he von 3.854,28 EUR angefallen (Rechnung der
StÃ¤dtischen Klinik A. GmbH vom 13.03.2019; DRG 19Z02 B â�� OR-Prozeduren bei
anderen ZustÃ¤nden, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens fÃ¼hren
ohne komplexen Eingriff).

Den Widerspruch wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 22.03.2019
zurÃ¼ck. ErgÃ¤nzend zu der Argumentation im RÃ¼cknahme- und
Ablehnungsbescheid vom 18.12.2018 wird darin ausgefÃ¼hrt, es sei bei der
Entscheidung auÃ�erdem zu berÃ¼cksichtigen, dass die KlÃ¤gerin Angestellte einer
Krankenkasse sei. Es sei daher schwer vorstellbar, dass sie sich nicht vor der
Antragstellung darÃ¼ber informiert habe, ob â��ihr Arbeitgeberâ�� solche
Leistungen Ã¼bernehme. Ein Mitarbeiter kÃ¶nne sich vor dem Thema Liposuktion
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nicht verschlieÃ�en, da dies im Rahmen von â�� fÃ¼r jeden Mitarbeiter
zugÃ¤nglichen â�� Artikeln und der Presseschau behandelt werde. Zudem sei die
Liposuktion bereits im September 2018, also zum Zeitpunkt der Antragstellung,
medial diskutiert worden. Es sei fernab der RealitÃ¤t, dass sich Betroffene nicht
Ã¼ber BehandlungsmÃ¶glichkeiten informierten und dabei nicht erfÃ¼hren, dass
es sich bei der Liposuktion aktuell (noch) nicht um eine Kassenleistung handele.
Insofern lasse sich hier sehr wohl vertreten, dass sich das Begehren als
rechtsmissbrÃ¤uchlich darstelle und die Versicherte auf dem Umweg der
Genehmigungsfiktion versuche, die Leistung zu erhalten.

Die KlÃ¤gerin hat Klage zum Sozialgericht MÃ¼nchen erhoben. Die Beklagte sei
bereits wegen des Fristablaufes zur Versorgung der KlÃ¤gerin mit der mehrzeitigen
Liposuktion der oberen und unteren ExtremitÃ¤ten verpflichtet. Der entsprechende
Sachleistungsantrag der KlÃ¤gerin vom 17.09.2018 gelte nach Â§ 13 Abs. 3 a S. 6
SGB V als genehmigt.
Die Beklagte hat Bezug genommen auf die AusfÃ¼hrungen im
Widerspruchsbescheid und die Auffassung vertreten, die Regelung des Â§ 13 Abs. 3
a SGB V sei vorliegend nicht einschlÃ¤gig. Dies insbesondere, weil es sich bei der
KlÃ¤gerin um eine Angestellte der Beklagten handele, die Zugriff auf das
Mitarbeiter-Informationsportal der Beklagten habe, in welchem regelmÃ¤Ã�ig
Informationen zu Leistungen und deren Grad der Anerkennung sichtbar seien. Es sei
zudem aufgrund der allgemeinen medialen Diskussion der Liposuktion bereits seit
September 2018 realitÃ¤tsfern, dass Betroffene keine Kenntnis davon hÃ¤tten, dass
es sich bei der Liposuktion aktuell nicht um eine Kassenleistung handele. Die
Argumentation der BSG-Rechtsprechung, die Methode liege â��nicht offensichtlich
auÃ�erhalb des Leistungskatalogs der GKVâ��, sei hier verfehlt.

Das Sozialgericht hat mit Urteil ohne mÃ¼ndliche Verhandlung vom 28.11.2019 den
Bescheid vom 18.12.2018 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
22.03.2019 aufgehoben und die Beklagte verurteilt, die KlÃ¤gerin â��aufgrund der
gemÃ¤Ã� Â§ 13 Abs. 3a Satz 6 FÃ¼nftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V)
eingetretenen Genehmigungsfiktion mit einer mehrschrittigen stationÃ¤ren
Liposuktionsbehandlung an beiden Ober- und Unterschenkeln und beiden Armen als
Sachleistung zu versorgen sowie ihr die fÃ¼r den am 13.03.2019 durchgefÃ¼hrten
ersten Teilschritt der Behandlung entstandenen Kosten in HÃ¶he von 3.854,28 EUR
zu erstattenâ�� (Nr. II. des Tenors).

Die Voraussetzungen einer fingierten Genehmigung nach Â§ 13 Abs. 3 a S. 6 SGB V
hat das Sozialgericht als erfÃ¼llt angesehen. Es hat sich dabei insbesondere auch
auf die Entscheidung des BSG vom 26.02.2019 (Az.: B 1 KR 20/18 R â�� juris)
gestÃ¼tzt.

Die gemÃ¤Ã� Â§ 13 Abs. 3 a SGB V fingierte Genehmigung sei auch nicht wirksam
durch die von der Beklagten getroffene Entscheidung aufgehoben worden. Die
Voraussetzungen der fÃ¼r die allein als Rechtsgrundlage der
RÃ¼cknahmeentscheidung in Betracht kommenden Vorschrift des Â§ 45 SGB X
seien nicht erfÃ¼llt, weil die fiktive Genehmigung rechtmÃ¤Ã�ig sei. Die Kammer
hat sich insoweit der Entscheidung des 1. Senats des BSG vom 26.02.2019 (Az.: B 1
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KR 18/18 R â�� juris Rn. 29 ff) angeschlossen.
Die Genehmigung der beantragten mehrschrittigen Liposuktionsbehandlung habe
sich schlieÃ�lich auch nicht auf andere Weise erledigt (Â§ 39 Abs. 2 SGB X).

Die Beklagte hat gegen die ihr am 02.12.2019 zugestellte Entscheidung durch den
ProzessbevollmÃ¤chtigten am 20.12.2019 Berufung zum Bayer. Landessozialgericht
eingelegt. Zur BegrÃ¼ndung ist ausgefÃ¼hrt worden, dass von der Beklagten die
Rechtsprechung des 1. Senats des BSG, auf die sich das Sozialgericht in seinem
Urteil gestÃ¼tzt hat, fÃ¼r unzutreffend gehalten werde. Sie hat sich dabei auf die
Rechtsprechung des 3. Senats des BSG (Urt. v. 11.05.2017, Az.: B 3 KR 30/15 R â��
juris) berufen und gegen die Rechtsauffassung des 1. Senats des BSG argumentiert.
Am 26.05.2020 hat das BSG erneut eine Entscheidung zur Genehmigungsfiktion
nachÂ Â  Â§ 13 Abs. 3 a SGB V getroffen (BSG, Az.: B 1 KR 9/18 R â�� juris) und
seine bisherige Rechtsprechung ausdrÃ¼cklich aufgegeben. Durch die eingetretene
Genehmigungsfiktion werde kein eigenstÃ¤ndiger Anspruch auf Versorgung mit
einer Naturalleistung vermittelt; es trete aber jedenfalls ein Recht auf
Selbstbeschaffung mit Kostenerstattungsanspruch ab Ablauf der Frist ein (BSG,
a.a.O., juris Rn. 9 ff).
Die Beklagte hat keinen Raum fÃ¼r ein vorgeschlagenes Teilanerkenntnis gesehen,
da sie die Kosten in HÃ¶he von 3.854,28 EUR bereits am 10.12.2019 an die
KlÃ¤gerin bezahlt habe. Im Ã�brigen sei der KlÃ¤gerin im Zeitpunkt der
Selbstbeschaffung der Leistung der RÃ¼cknahmebescheid der Beklagten bekannt
gewesen. Aufgrund dessen habe sie vom Nichtbestehen des
Selbstbeschaffungsanspruchs gewusst und sei somit nicht gutglÃ¤ubig gewesen. Es
sei beabsichtigt, den bezahlten Teilbetrag von der KlÃ¤gerin zurÃ¼ckzufordern.

Die KlÃ¤gerin hat mit Schriftsatz vom 21.10.2020 durch ihren
ProzessbevollmÃ¤chtigten ausgefÃ¼hrt, dass die RechtsprechungsÃ¤nderung
jedenfalls nichts an dem Ergebnis der bisherigen Kostenerstattung Ã¤ndere. Im
Zeitpunkt der Selbstbeschaffung habe sie keine Kenntnis oder grob fahrlÃ¤ssige
Unkenntnis vom Nichtbestehen des materiellen Leistungsanspruchs gehabt. Dabei
sei nÃ¤mlich auch die bisherige hÃ¶chstrichterliche Rechtsprechung zu
berÃ¼cksichtigen. Wenn selbst das Sozialgericht von einem Anspruch der KlÃ¤gerin
ausgegangen sei, kÃ¶nne man hier nicht darauf abstellen, dass die KlÃ¤gerin im
Zeitpunkt der Selbstbeschaffung bÃ¶sen Glauben gehabt habe. Eine medizinische
Bewertung erÃ¼brige sich aufgrund der eingetretenen Genehmigungsfiktion.
Auf Nachfrage des Senats hat der ProzessbevollmÃ¤chtigte der KlÃ¤gerin mit
Schriftsatz vom 30.11.2020 mitgeteilt, dass nach seiner Kenntnis bislang nur die
TeilmaÃ�nahme von MÃ¤rz 2019 durchgefÃ¼hrt worden sei.
Zur konkreten TÃ¤tigkeit der KlÃ¤gerin bei der Beklagten ist mit klÃ¤gerischem
Schriftsatz vom 21.12.2020 darauf verwiesen worden, dass die KlÃ¤gerin als
Gehilfin bei der Beklagten, vergleichbar mit einer Rechtsanwaltsfachangestellten,
fungiert habe. Sie habe daher keine weitergehende Kenntnis als jedes andere
versicherte Mitglied gehabt. Sie habe auf die EinschÃ¤tzung ihrer Ã�rzte vertraut,
dass die Behandlung medizinisch indiziert sei. Gerade wegen ihrer Stellung bei der
Beklagten habe sie auf eine Einzelfallentscheidung zu ihren Gunsten gehofft.
Versicherte kÃ¶nnten LeistungsantrÃ¤ge stellen, die das BSG ausdrÃ¼cklich als
nicht rechtsmissbrÃ¤uchlich eingestuft habe, solange die Betroffenen wegen der
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medizinischen BefÃ¼rwortung von einer Erforderlichkeit ausgehen durften.

Die Beklagte hat auf das Gutachten des MDK verwiesen, das sogar zur positiven
Kenntnis vom Nichtbestehen des Anspruchs gefÃ¼hrt habe. Unter Wahrung
datenschutzrechtlicher Vorgaben hat die Beklagte ferner dargelegt, dass es sich bei
der KlÃ¤gerin um eine Mitarbeiterin der beklagten AOK Bayern gehandelt habe. Sie
sei bis MÃ¤rz 2019 und noch einige Zeit darÃ¼ber hinaus in der Rechtsabteilung
der AOK Bayern als SekretÃ¤rin beschÃ¤ftigt gewesen. Als SekretÃ¤rin habe sie
grundsÃ¤tzlich Zugriff auf alle von der Rechtsabteilung gefÃ¼hrten Verfahren
gehabt. Sie habe im Rahmen ihrer TÃ¤tigkeit u.a. den Posteingang erledigt,
Gerichtsschreiben nach Diktat gefertigt sowie sonstigen anfallenden Schriftverkehr
erledigt. Da sie auch an Abteilungsbesprechungen der Rechtsabteilung
teilgenommen habe, kÃ¶nne davon ausgegangen werden, dass die KlÃ¤gerin auch
von einzelnen aktuellen rechtlichen Themen Kenntnis gehabt habe. DarÃ¼ber
hinaus habe sie auch Zugriff auf das Intranet der Beklagten gehabt, wo tÃ¤glich
Ã¼ber neue Themen, mitunter auch Ã¼ber LeistungsansprÃ¼che, informiert
werde. Zudem seien dort Informationen zu allen Leistungsbereichen fÃ¼r jeden
Mitarbeiter frei zugÃ¤nglich. Es wÃ¤re lebensfremd zu vermuten, dass diese
MÃ¶glichkeit nicht genutzt worden wÃ¤re.

Die Beteiligten haben mit SchriftsÃ¤tzen vom 08. bzw. 23.10.2020 einer
Entscheidung ohne mÃ¼ndliche Verhandlung auch im Berufungsverfahren
zugestimmt.

Die Beklagte beantragt,
das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 28.11.2019 aufzuheben und die Klage
gegen den Bescheid vom 18.12.2018 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 22.03.2019 abzuweisen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,
Â  die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Sachverhalts wird auf den Inhalt der beigezogenen
Verwaltungsakte der Beklagten sowie der Klage- und Berufungsakte verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r Ã¼ n d e :

Aufgrund des EinverstÃ¤ndnisses der Beteiligten konnte der Senat gemÃ¤Ã� Â§ 124
Abs. 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) ohne mÃ¼ndliche Verhandlung entscheiden.

Die Berufung der Beklagten ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143, 151 SGG) und begrÃ¼ndet. Der
KlÃ¤gerin steht kein Anspruch auf Erstattung der entstandenen Kosten in HÃ¶he
von 3.854,28 EUR fÃ¼r den offensichtlich am 04.03.2019 (Rechnung des Klinikums
vom 13.03.2019 Ã¼ber den stationÃ¤ren Aufenthalt vom 04. bis 08.03.2019)
durchgefÃ¼hrten ersten Teilschritt der Liposuktionsbehandlung sowie auf
KostenÃ¼bernahme weiterer Behandlungsabschnitte zu.

1.

                             7 / 16

https://dejure.org/gesetze/SGG/124.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/124.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/143.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/151.html


 

Bei der Liposuktion handelt es sich â�� bis 31.12.2019 auch bei Stadium III; hierzu
im Einzelnen unten Nr. 3 â�� um eine Leistung, die nicht vom Leistungskatalog der
GKV erfasst ist. Das Sozialgericht hat der Klage deshalb vollumfÃ¤nglich nur
deshalb stattgegeben, da es von einem Anspruch aufgrund eingetretener
Genehmigungsfiktion nach Â§ 13 Abs. 3 a S. 6 SGB V ausgegangen ist. Dies deckt
sich nicht mit der inzwischen geÃ¤nderten Rechtsprechung des BSG.

Ã�ber den Antrag der KlÃ¤gerin vom 17.09.2018 entschied der Beklagte erst mit
Bescheid vom 18.12.2018, also deutlich nach Ablauf der hier maÃ�geblichen FÃ¼nf-
Wochen-Frist nach Â§ 13 Abs. 3 a S. 1 SGB V. Auch die Beklagte ging daher vom
Vorliegen der Genehmigungsfiktion nach Â§ 13 Abs. 3 a SGB V aus, nahm jedoch
diese gemÃ¤Ã� dem streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheid vom 18.12.2018 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 22.03.2019 zurÃ¼ck.

Die von der Beklagten angefochtene Entscheidung des Sozialgerichts entsprach
zwar zum Zeitpunkt der Urteilsfindung am 28.11.2019 der Rechtsprechung des 1.
Senats des BSG, der jedoch in der Zwischenzeit diese Rechtsauffassung
ausdrÃ¼cklich aufgegeben (BSG, Urteil vom 26.05.2020, a.a.O. â�� juris). Nach
dieser geÃ¤nderten Rechtsprechung, der sich der Senat anschlieÃ�t, kann die
KlÃ¤gerin weder eine Erstattung der Kosten der im MÃ¤rz 2019 durchgefÃ¼hrten
Liposuktion noch die Ã�bernahme weiterer Kosten auf Grundlage der
Genehmigungsfiktion verlangen.

Zum einen ergibt sich aus der Genehmigungsfiktion kein Anspruch auf
KostenÃ¼bernahme noch nicht durchgefÃ¼hrter Behandlungen. Das BSG hat mit
o.g. Urteil vom 26.05.2020 (BSG, a.a.O.) nunmehr entschieden, dass eine fingierte
Genehmigung nach dem Leistungsrecht der gesetzlichen Krankenversicherung (Â§
13 Abs. 3a Satz 6 SGB V) keinen eigenstÃ¤ndigen Naturalleistungsanspruch
begrÃ¼ndet. Sie vermittelt dem Versicherten eine Rechtsposition sui generis. Diese
erlaubt es ihm, sich die Leistung (bei GutglÃ¤ubigkeit) selbst zu beschaffen und
verbietet es der Krankenkasse nach erfolgter Selbstbeschaffung, eine beantragte
Kostenerstattung mit der BegrÃ¼ndung abzulehnen, nach dem Recht der GKV
bestehe kein Rechtsanspruch auf die Leistung (BSG, a.a.O., Rn. 10).
In seinen Entscheidungen vom 18.06.2020 (BSG, Az.: B 3 KR 14/18 R;
Parallelentscheidung: B 3 KR 13/19 R â�� juris) hat auch der 3. Senat des BSG
(nochmals) klargestellt, dass die Genehmigungsfiktion ihrem Inhalt nach keinen
Sachleistungsanspruch gewÃ¤hrt, sondern nur einen Kostenerstattungsanspruch.

Eine Genehmigungsfiktion kommt daher nach dieser Rechtsprechung nicht in
Betracht, soweit die KlÃ¤gerin eine zukÃ¼nftige Leistung in Form einer
KostenÃ¼bernahme als Sachleistung begehrt.

Zum anderen ist vorliegend jedoch auch kein Anspruch der KlÃ¤gerin auf
Kostenerstattung fÃ¼r die bereits am 04.03.2019 durchgefÃ¼hrten
TeilmaÃ�nahme in HÃ¶he von 3.854,28 EUR (Rechnung vom 13.03.2019) aufgrund
der Genehmigungsfiktion gegeben.

Die TeilmaÃ�nahme vom MÃ¤rz 2019 ist vorliegend als gesonderte, eigenstÃ¤ndige
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Behandlung anzusehen und stellt nicht zwingend eine Einheit mit der gesamten,
beantragten mehrschrittigen stationÃ¤ren Liposuktionsbehandlung an beiden Ober-
und Unterschenkeln und an beiden Armen dar.

Die KlÃ¤gerin durfte jedoch die durchgefÃ¼hrte Liposuktion im Zeitpunkt der
Selbstbeschaffung im MÃ¤rz 2019 nicht fÃ¼r erforderlich halten. Die mit Â§ 13 Abs.
3 a SGB V verfolgten Zwecke der Verfahrensbeschleunigung und Sanktionierung der
Krankenkassen bei Nichteinhaltung der sich aus der Vorschrift ergebenden Fristen
finden ihre Grenzen beim Rechtsmissbrauch (vgl. BSG, Urteil vom 26.05.2020,
a.a.O., mit Hinweis auf Entscheidungen vom 08.03.2016, B 1 KR 25/15 R und
27.08.2019, B 1 KR 9/19 R). Zweck der Regelung ist, dass Versicherte
Naturalleistungen schnell erhalten. Zweck ist hingegen nicht, Versicherten
Leistungen zu verschaffen, auf die nach dem Recht der GKV kein Anspruch besteht.

Das BSG hat in seiner Entscheidung vom 26.05.2020 (BSG, a.a.O.), die einen
Leistungsantrag von Februar 2016 betraf, seine diesbezÃ¼gliche Rechtsprechung
fortentwickelt. Das zwischenzeitlich in Â§ 18 Abs. 5 des Neunten Buchs
Sozialgesetzbuch (SGB IX) gesetzlich geregelte Wertungsmodell sei wegen seiner
Sachgerechtigkeit auch im Rahmen des Â§ 13 Abs. 3 a SGB V zur Anwendung zu
bringen. Danach besteht das durch eine Genehmigungsfiktion begrÃ¼ndete Recht
zur Selbstbeschaffung auf Kosten der Krankenkasse bei materieller Rechtswidrigkeit
der selbstbeschafften Leistung nur, sofern der Versicherte im Zeitpunkt der
Selbstbeschaffung keine Kenntnis oder grob fahrlÃ¤ssige Unkenntnis vom
Nichtbestehen des materiellen Leistungsanspruchs hatte. Grob fahrlÃ¤ssig handelt
nach der Legaldefinition des Â§ 45 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 SGB X, wer die erforderliche
Sorgfalt in besonders schwerem MaÃ�e verletzt, das heiÃ�t, wer schon einfachste,
ganz naheliegende Ã�berlegungen nicht anstellt und daher nicht beachtet, was im
gegebenen Fall jedem einleuchten muss. Dabei ist das MaÃ� der FahrlÃ¤ssigkeit
insbesondere nach der persÃ¶nlichen Urteils- und KritikfÃ¤higkeit, dem
EinsichtsvermÃ¶gen des Beteiligten sowie den besonderen UmstÃ¤nden des Falles
zu beurteilen. Eine nÃ¤here Kenntnis des Rechts der gesetzlichen
Krankenversicherung darf den Versicherten nicht abverlangt werden. Das
Tatbestandsmerkmal der groben FahrlÃ¤ssigkeit soll nur eine Kostenerstattung
offensichtlich rechtswidriger Leistungen ausschlieÃ�en.
Je offensichtlicher die beantragte Leistung auÃ�erhalb des GKV-Leistungskatalogs
liegt, desto eher ist von einer zumindest grob fahrlÃ¤ssigen Unkenntnis
(BÃ¶sglÃ¤ubigkeit) der Versicherten im Zeitpunkt der Selbstbeschaffung
auszugehen. Das ist dann der Fall, wenn sich Versicherte trotz erdrÃ¼ckender Sach-
und Rechtslage besserer Erkenntnis verschlieÃ�en.
Allein der Umstand, dass ein Arzt Versicherten verdeutlicht, Krankenkassen sÃ¤hen
die Rechtslage zuungunsten der Versicherten anders, begrÃ¼ndet zwar noch keine
grob fahrlÃ¤ssige Unkenntnis oder gar Kenntnis der Rechtswidrigkeit der
beantragten Leistung. Auch kommt es nicht auf formale Ablehnungsentscheidungen
an, sondern auf die QualitÃ¤t der fachlichen Argumente und ihre
Nachvollziehbarkeit durch die Versicherten. Deshalb folgt aus einer ablehnenden
Entscheidung der Krankenkassen fÃ¼r sich genommen noch keine grobe
FahrlÃ¤ssigkeit; auch dann nicht, wenn die Entscheidung auf einer Stellungnahme
des MDK beruht. Auch das Festhalten an einer Ablehnung des Anspruchs im
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Vorverfahren fÃ¼hrt nicht zwingend zur grob fahrlÃ¤ssigen Unkenntnis des
Versicherten. Ein Meinungsstreit Ã¼ber rechtliche und tatsÃ¤chliche UmstÃ¤nde,
insbesondere unterschiedliche gutachtliche Bewertungen, schlieÃ�t GutglÃ¤ubigkeit
grundsÃ¤tzlich nicht aus (BSG, a.a.O.).

MaÃ�geblich ist damit, ob die KlÃ¤gerin im Zeitpunkt der Selbstbeschaffung
gutglÃ¤ubig hinsichtlich des grundsÃ¤tzlichen Bestehens des materiellen
Leistungsanspruchs war. Der Senat ist dabei zu dem Ergebnis gelangt, dass die
KlÃ¤gerin im Zeitpunkt der Selbstbeschaffung Kenntnis oder grob fahrlÃ¤ssige
Unkenntnis vom Nichtbestehen des materiellen Leistungsanspruchs hatte. Ihr war
nÃ¤mlich zum einen bei der Selbstbeschaffung am 04.03.2019 bereits bekannt,
dass mit Bescheid vom 18.12.2018 die Genehmigungsfiktion von der Beklagten
aufgehoben wurde. Dem lag das Gutachten des MDK vom 03.12.2018 zugrunde, der
die medizinische Notwendigkeit der beantragten Operationen nicht bestÃ¤tigt
hatte. Dabei befasste sich die Beklagte in dem Bescheid nicht nur mit der Frage der
formalen ZulÃ¤ssigkeit der RÃ¼cknahme der Genehmigungsfiktion, sondern legte
gegenÃ¼ber der KlÃ¤gerin auch dar, dass der G-BA die Methode der Liposuktion
nicht als Leistung anerkannt hat. Die Beklagte hat ausreichend zum Ausdruck
gebracht, dass es sich nicht um eine Leistung der GKV handelt.

Dabei hat die Beklagte auch auf die Rechtsprechung des BSG (BSG, Urteil vom
24.04.2018, Az.: B 1 KR 13/16 R â�� juris), dass es sich bei der Liposuktion nicht um
eine Leistung der GKV handelt, hingewiesen. Im Hinblick auf die Stellungnahme des
MDK hat die Beklagte darÃ¼ber hinaus in dem Bescheid ausgefÃ¼hrt, dass
vordringlich eine konservative Gewichtsreduktion auf einen BMI unter 30 ist und
deshalb vorliegend auch die medizinische Notwendigkeit der beantragten Operation
nicht bestÃ¤tigt wurde.

Zur Ã�berzeugung des Senats war zum anderen der KlÃ¤gerin darÃ¼ber hinaus als
BeschÃ¤ftigte der beklagten Krankenkasse bekannt â�� bzw. gegebenenfalls grob
fahrlÃ¤ssig nicht bekannt -, dass ein materieller Leistungsanspruch gemÃ¤Ã� der
GKV nicht gegeben war. Die Thematik der Liposuktion â�� eingebunden in den
Rahmen der Genehmigungsfiktion nach Â§ 13 Abs. 3 a SGB V â�� begleitete die
Krankenkassen in dieser Zeit schon lÃ¤nger. Die hierbei ergangene Rechtsprechung
des BSG â�� insbesondere des 1. Senats â�� wurde zum Teil vehement abgelehnt,
auch von der Beklagten, was sich in zahlreichen erst- und zweitinstanzlichen
Rechtsstreitigkeiten widerspiegelte. Dabei bestanden zum Teil Differenzen in der
Rechtsprechung des 1. und 3. Senats des BSG, die vor allem die
KostenÃ¼bernahme und -erstattung aufgrund der Genehmigungsfiktion betrafen.
Da sich die Thematik der Diskussion rechtlich auf die Genehmigungsfiktion bezog,
war Ã¼berdeutlich, dass grundsÃ¤tzlich die Liposuktion keine Leistung der GKV
darstellte. Die KlÃ¤gerin war im Zeitraum bis MÃ¤rz 2019 in der Rechtsabteilung
der Beklagten tÃ¤tig; auch wenn sie dort nicht als Sachbearbeiterin, sondern als
SekretÃ¤rin beschÃ¤ftigt war, hat die Beklagte Ã¼berzeugend dargelegt, dass ihr
die wesentlichen, aktuellen Rechtsfragen und rechtlichen Themen bekannt gewesen
sein mÃ¼ssen. Sie hatte nÃ¤mlich grundsÃ¤tzlich Zugriff auf alle von der
Rechtsabteilung gefÃ¼hrten Verfahren; sie hat auch an Abteilungsbesprechungen
der Rechtsabteilung teilgenommen. DarÃ¼ber hinaus hatte sie auch Zugriff auf das
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Intranet der Beklagten, wo tÃ¤glich Ã¼ber neue Themen, mitunter auch Ã¼ber
LeistungsansprÃ¼che, informiert wurde, und wo sich die Mitarbeiter frei
zugÃ¤nglich Ã¼ber auch aktuelle rechtliche Themen informieren konnten.

Auch aus den klÃ¤gerischen Darstellungen zu dieser Frage ergeben sich
Anhaltspunkte, dass der KlÃ¤gerin bekannt war, dass ein Leistungsanspruch auf
KostenÃ¼bernahme bzw. -erstattung einer Liposuktion nicht bestand. Demnach war
die KlÃ¤gerin als Gehilfin bei der Beklagten, vergleichbar mit einer
Rechtsanwaltsfachangestellten, tÃ¤tig. Zwar wird die Ansicht vertreten, sie habe
keine weitergehende Kenntnis als jedes andere versicherte Mitglied gehabt und
habe vor allem auf die EinschÃ¤tzung ihrer Ã�rzte vertraut, dass die Behandlung
medizinisch indiziert sei. Andererseits wurde aber auch im Berufungsverfahren
vorgetragen, dass sich die KlÃ¤gerin gerade wegen ihrer Stellung bei der Beklagten
eine Einzelfallentscheidung zu ihren Gunsten erhofft hatte (SchriftsÃ¤tze vom
21.12.2020 und 24.06.2019). Dies deutet zumindest darauf hin, dass es der
KlÃ¤gerin bewusst war, dass ein Leistungsanspruch fÃ¼r `normale VersicherteÂ´
nicht bestand.

Nach der Rechtsprechung des BSG ist weitergehend nicht maÃ�geblich, ob die
KlÃ¤gerin auf den Fortbestand der Rechtsprechung zur Genehmigungsfiktion
vertrauen durfte.

Nach allem ist auch ein Anspruch auf Erstattung der Kosten aufgrund einer
Genehmigungsfiktion nach Â§ 13 Abs. 3 a SGB V nicht gegeben.

2.
Ein Anspruch auf Erstattung nach Â§ 13 Abs. 3 S. 1 SGB V fÃ¼r die Kosten der im
MÃ¤rz 2019 durchgefÃ¼hrten TeilmaÃ�nahme sowie auf KostenÃ¼bernahme â��
gemÃ¤Ã� Â§Â§ 27, 39 SGB V bzw. nach Â§ 137 c Abs. 3 SGB V â�� fÃ¼r die Zukunft
besteht nicht.

2.1.
Die KlÃ¤gerin hat keinen Anspruch auf Kostenerstattung fÃ¼r die im MÃ¤rz 2019
durchgefÃ¼hrte Liposuktion (Â§ 13 Abs. 3 SGB V).

Dabei scheidet ein Anspruch nach der 1. Alternative des Â§ 13 Abs. 3 S. 1 SGB V
mangels Vorliegens einer Unaufschiebbarkeit der Leistung aus. Dies ergibt sich
auch daraus, dass nach klÃ¤gerischem Vorbringen vom 30.11.2020 nur die erste
Teilbehandlung durchgefÃ¼hrt und die Behandlung im Ã�brigen seit MÃ¤rz 2019
nicht fortgefÃ¼hrt wurde.

Auch hat die Beklagte den Antrag nicht zu Unrecht abgelehnt (Â§ 13 Abs. 3 S. 1, 2.
Alt. SGB V). Ein Anspruch scheitert daran, dass die KlÃ¤gerin keinen Anspruch nach 
Â§Â§ 27, 39 SGB V auf die Liposuktionsbehandlung als Leistung der gesetzlichen
Krankenversicherung hat. Â 

Nach Â§ 27 Abs. 1 S. 1 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Krankenbehandlung,
wenn sie notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre
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Verschlimmerung zu verhÃ¼ten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Sofern die
Liposuktion im Rahmen einer ambulanten Operation durchgefÃ¼hrt werden soll,
fehlt es an der abschlieÃ�enden, notwendigen positiven Ã�uÃ�erung des G-BA (im
Ã�brigen siehe unten).
Eine stationÃ¤re MaÃ�nahme richtet sich nach Â§ 39 SGB V. Â§ 39 Abs. 1 S. 1 SGB V
unterliegt nach Wortlaut, Regelungssystem und Regelungszweck den sich aus dem
QualitÃ¤tsgebot ergebenden EinschrÃ¤nkungen. Umfasst sind nur solche
Leistungen, die zweckmÃ¤Ã�ig und wirtschaftlich sind und deren QualitÃ¤t und
Wirksamkeit dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse
entsprechen (Â§Â§ 2 Abs. 1, 12 Abs. 1 SGB V). Die jeweilige Behandlungsmethode
muss von der Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung umfasst sein,
d.h. die Krankenkassen sind nicht bereits dann leistungspflichtig, wenn die streitige
Behandlungsmethode nach eigener EinschÃ¤tzung der Versicherten oder des
behandelnden Arztes positiv verlaufen ist oder einzelne Ã�rzte die Therapie
befÃ¼rwortet haben (vgl. BSG, Urteile vom 16.12.2008, Az.: B 1 KR 11/08 R, und
vom 07.05.2013, Az.: B 1 KR 44/12 R). Dies dient auch dazu, den Versicherten und
die Versichertengemeinschaft vor riskanten oder in ihrer EffektivitÃ¤t zweifelhaften
medizinischen MaÃ�nahmen zu schÃ¼tzen.
Krankenhausbehandlung ist im Sinne von Â§ 39 SGB V konform mit dem
Regelungssystem grundsÃ¤tzlich nur dann erforderlich, wenn die Behandlung dem
allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entspricht und
notwendig ist (st. Rspr; vgl. z.B. BSGE 115, 95 = SozR 4-2500 Â§ 2 Nr.4, RdNr.14).
Nach Â§ 137 c Abs. 1 Satz 1 SGB V Ã¼berprÃ¼ft der G-BA auf Antrag der
berechtigten Stellen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, die zu Lasten der
GKV im Rahmen einer Krankenbehandlung angewandt werden oder angewandt
werden sollen, daraufhin, ob sie fÃ¼r eine ausreichende, zweckmÃ¤Ã�ige und
wirtschaftliche Versorgung der Versicherten unter BerÃ¼cksichtigung des
allgemeinen Standes der medizinischen Erkenntnisse erforderlich sind. Ergibt die
Ã�berprÃ¼fung, dass der Nutzen einer Methode nicht hinreichend belegt ist und sie
nicht das Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative bietet, insbesondere
weil sie schÃ¤dlich oder unwirksam ist, erlÃ¤sst der G-BA eine Richtlinie, wonach
die Methode im Rahmen einer Krankenhausbehandlung nicht mehr zulasten der
Krankenkassen erbracht werden darf (Â§ 137 c Abs. 1 Satz 2 SGB V). Dies bedeutet
jedoch nicht, dass Behandlungen im Krankenhaus schrankenlos erbracht werden
kÃ¶nnen, bis der G-BA eine Richtlinie Ã¼ber die Nichtanwendbarkeit erlÃ¤sst. Auch
die im stationÃ¤ren Bereich erbrachten Leistungen mÃ¼ssen nÃ¤mlich dem
QualitÃ¤tsgebot des Â§ 2 Abs. 1 Satz 3 SGB V genÃ¼gen, um einen
Leistungsanspruch der Versicherten auslÃ¶sen zu kÃ¶nnen und gegenÃ¼ber den
Krankenkassen abrechenbar zu sein (st. Rspr. des BSG, vgl. Urteile vom 21.03.2013,
Az.: B 3 KR 2/12 R, und vom 17.12.2013, Az.: B 1 KR 70/12 R). Â§ 2 Abs. 1 Satz 3
SGB V bestimmt allgemein, dass die Leistungen der Krankenversicherung nach
QualitÃ¤t und Wirksamkeit dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen
Erkenntnisse zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu
berÃ¼cksichtigen haben. Diesen QualitÃ¤tskriterien entspricht eine Behandlung,
wenn die groÃ�e Mehrheit der einschlÃ¤gigen Fachleute (Ã�rzte und
Wissenschaftler) die Behandlungsmethode befÃ¼rwortet und, von einzelnen, nicht
ins Gewicht fallenden Gegenstimmen abgesehen, Ã¼ber die ZweckmÃ¤Ã�igkeit der
Therapie Konsens besteht. Dies setzt im Regelfall voraus, dass Ã¼ber QualitÃ¤t und
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Wirksamkeit der Methode zuverlÃ¤ssige, wissenschaftlich nachprÃ¼fbare Aussagen
gemacht werden kÃ¶nnen. Der Erfolg muss sich aus wissenschaftlich einwandfrei
durchgefÃ¼hrten Studien Ã¼ber die Zahl der behandelten FÃ¤lle und die
Wirksamkeit der Methode ablesen lassen. Die Therapie muss in einer fÃ¼r die
sichere Beurteilung ausreichenden Zahl von BehandlungsfÃ¤llen erfolgreich
gewesen sein (BSG vom 21.03.2013, Az.: B 3 KR 2/12 R). Dabei darf die
Anforderung an wissenschaftlich nachprÃ¼fbare Aussagen aber nicht als starrer
Rahmen missverstanden werden, der unabhÃ¤ngig von den praktischen
MÃ¶glichkeiten tatsÃ¤chlich erzielbarer Evidenz gilt. Im Ã�brigen kann sich eine
Abmilderung des QualitÃ¤tsgebotes auch daraus ergeben, dass in einschlÃ¤gigen
FÃ¤llen eine grundrechtsorientierte Auslegung der GrenzmaÃ�stÃ¤be stattzufinden
hat (vgl. BSG, Urteil vom 17.12.2013, a.a.O.).

Zum einen ist in vorliegendem Verfahren festzuhalten, dass die KlÃ¤gerin am
17.09.2018 die KostenÃ¼bernahme von â��Aspirationslipektomienâ�� beantragte;
eine stationÃ¤re MaÃ�nahme wurde nicht ausdrÃ¼cklich beantragt. Deren
Erforderlichkeit ergibt sich auch nicht aus dem dem Antrag beigefÃ¼gten
Ã¤rztlichen Attest des Klinikums B. vom 30.08.2018. Nach diesem sollte die
Aspirationslipektomie â��in mehreren Sitzungen unter Vollnarkoseâ�� (Seite 2)
vorgenommen werden. Aussagen zur Notwendigkeit eines stationÃ¤ren Aufenthalts
(von vier bis sechs Tagen) finden sich hingegen nur zu einer â��Direktexzision von
Haut und Gewebe, vor allem auf HÃ¶he der Arme und der Oberschenkel- und
Knieinnenseitenâ�� (Seite 2), die je nach Reaktion des Bindegewebes auf die
VolumenÃ¤nderung zusÃ¤tzlich empfohlen wurde. Dieser Eingriff sei â��ebenfalls in
Vollnarkose durchzufÃ¼hren und bei komplikationslosem Verlauf mit einem
stationÃ¤ren Aufenthalt von 4-6 Tagen verbundenâ�� (Seite 3). Dieser Eingriff ist zu
unterscheiden von der Lipektomie. Der klÃ¤gerische Antrag vom 17.09.2018 sowie
die streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheide bezogen sich dementsprechend
ausdrÃ¼cklich nur auf die Aspirationslipektomien. Die Erforderlichkeit einer
stationÃ¤ren Behandlung ergibt sich hierfÃ¼r nicht; alleine die DurchfÃ¼hrung in
â��Vollnarkoseâ�� belegt nicht die Erforderlichkeit einer stationÃ¤ren Behandlung,
da hÃ¤ufig z.B. auch ein ambulanter Operationseingriff durchfÃ¼hrbar ist.

Zum anderen war die Liposuktion, die stationÃ¤r durchgefÃ¼hrt wurde, zum
Zeitpunkt der DurchfÃ¼hrung im MÃ¤rz 2019 keine Leistung der gesetzlichen
Krankenversicherung:

Das BSG hat, auch unter BerÃ¼cksichtigung des Â§ 137 c Abs. 3 SGB V alter
Fassung, bislang einen Anspruch auf Versorgung mit einer auch unter stationÃ¤ren
Bedingungen durchzufÃ¼hrenden Liposuktion bei LipÃ¶dem abgelehnt (BSG, Urteil
v. 24.04.2018, Az.: B 1 KR 10/17 R â�� juris Rn. 26; Urteil v. 28.05.2019, a.a.O. â��
juris), da die begehrte MaÃ�nahme nicht den Anforderungen des QualitÃ¤tsgebots
entspricht.

Der kurative Erfolg der Liposuktion ergibt sich bislang noch nicht auf Grundlage
evidenzbasierter Medizin aus wissenschaftlich einwandfrei gefÃ¼hrten Studien. Wie
sich aus dem Gutachten â��Liposuktion bei Lip- und LymphÃ¶demenâ�� der
Sozialmedizinischen Expertengruppe 7 des MDK vom 06.10.2011 nebst
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Gutachtensaktualisierung (15.01.2015; abrufbar unter www.mds-ev.de/richtlinien-
publikationen/gutachten-nutzenbewertungen.html dort Gutachten Liposuktion bei
Lip- und LymphÃ¶demen) ergibt, sind zur Liposuktion bei LipÃ¶dem weiterhin nur
Publikationen kleiner Fallserien bekannt, die grundsÃ¤tzlich nicht geeignet sind,
einen patientenrelevanten Vorteil zu belegen. Dies entspricht im Ã�brigen der
Beurteilung des G-BA in den â��Tragenden GrÃ¼nden zum Beschluss des
Gemeinsamen Bundesausschusses Ã¼ber eine Ã�nderung der Richtlinie Methoden
Krankenhausbehandlung: Liposuktion bei LipÃ¶dem vom 20.7.2017â��. Der G-BA
hat am 20.07.2017 â��wegen der problematischen Studienlage beschlossen, die
laufende Bewertung der Methode auszusetzen und eine Studie zur Verbesserung
der Erkenntnislage auf den Weg zu bringen. Mit Hilfe dieser Erprobungsstudie sollen
die offenen Fragen beantwortet werdenâ�� (Pressemitteilung der G-BA vom
20.07.2017). Der G-BA weist ferner noch zu seinem Beschluss vom 19.09.2019
darauf hin, dass z.B. im Januar 2018 eine schlechte Studienlage zu den Vor- und
Nachteilen der Liposuktion beim LipÃ¶dem bestand, weshalb eine eigene
Erprobungsstudie in Auftrag gegeben wurde. Das Ergebnis der Erprobungsstudie
liegt noch nicht vor. Der G-BA sah die Studienlage also ebenfalls als nicht
ausreichend an und hielt eine abschlieÃ�ende positive Bewertung insoweit nicht
fÃ¼r mÃ¶glich.
Ein Anspruch der KlÃ¤gerin auf Kostenerstattung ergibt sich auch nicht aus dieser
Erprobungsstudie zu Vor- und Nachteilen einer Liposuktion nach der am 10.04.2018
in Kraft getretenen Erp-RL Liposuktion (Richtlinie des G-BA zur Erprobung der
Liposuktion zur Behandlung des LipÃ¶dems â�� Erprobungs-Richtlinie Liposuktion
â�� Erp-RL Liposuktion â�� vom 18.1.2018, BAnz AT 9.4.2018 B1). Diese lÃ¤uft zwar
derzeit weiter, betrifft jedoch eine zukÃ¼nftige Studienteilnahme. Dass die
KlÃ¤gerin an der Erprobungsstudie teilnimmt oder die Teilnahme beantragt hat, ist
nicht vorgetragen.
Etwas anderes ergibt sich ferner nicht aus der aktuellen Methodenbewertung durch
den G-BA (vgl. Pressemitteilung des G-BA Nr. 25/2019: Liposuktion wird befristet
Kassenleistung bei LipÃ¶dem im Stadium III, zum Beschluss vom 19.09.2019). Mit
Beschluss vom 19.09.2019 hat der G-BA auch die Richtlinie des G-BA zu
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus (Richtlinie Methoden
Krankenhausbehandlung, mit Wirkung vom 20.02.2019 (BAnz AT 19.02.201 B6)
geÃ¤ndert. Dabei handelt es sich jedoch um einen Beschluss, der â�� befristet bis
31.12.2024 â�� nur fÃ¼r die Zukunft gilt und somit keine RÃ¼ckwirkung entfaltet.
Dies ergibt sich ausdrÃ¼cklich aus den folgenden AusfÃ¼hrungen des G-BA:

â��Die BeschlÃ¼sse treten nach Nichtbeanstandung und VerÃ¶ffentlichung im
Bundesanzeiger in Kraft. Von Seiten des G-BA sind damit alle nÃ¶tigen Vorarbeiten
abgeschlossen, damit die Leistung im Rahmen der GKV erbracht werden kann. Den
BeschlÃ¼ssen folgt nun die PrÃ¼fung durch das Bundesministerium fÃ¼r
Gesundheit (BMG) und fÃ¼r den ambulanten Bereich die Festlegung der
Abrechnungsziffer der erbrachten Leistung im sogenannten Einheitlichen
BewertungsmaÃ�stab (EBM). Der G-BA geht derzeit davon aus, dass die Regelungen
im Januar 2020 erstmals Anwendung finden kÃ¶nnen.â�� (S. 2 der o.g.
Pressemitteilung zur Ã�berschrift: QualitÃ¤tssicherung).Â  Â 

Der G-BA hatte mit Beschluss vom 21.02.2019 das Verfahren gemÃ¤Ã� Â§Â§ 135
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Abs. 1, 137c SGB V zur Bewertung der Methode der Liposuktion beim LipÃ¶dem in
Hinblick auf Stadium III vor Ablauf der Aussetzungsfrist wieder aufgenommen. Die
KlÃ¤gerin kann hieraus keinen Anspruch ableiten, da ein LipÃ¶dem des Stadiums III
bei ihr nicht vorliegt (so auch BSG, Urteil v. 28.05.2019, Az.: B 1 KR 32/18 R â��
juris Rn. 35), sondern Stadium I bis II.

Mit Beschluss vom 19.09.2019 hat der G-BA eine Ã�nderung der Richtlinie
Methoden vertragsÃ¤rztlicher Versorgung (MVV-RL) und der Richtlinie Methoden
Krankenhausbehandlung (KHMe-RL) sowie einen Beschluss Ã¼ber die Erstfassung
einer QualitÃ¤tsrichtlinie Liposuktion Beschluss zur QualitÃ¤tssicherung gemÃ¤Ã� 
Â§ 136 SGB V gefasst. Der Beschluss erging gemÃ¤Ã� dem gesetzlichen Auftrag,
nach Â§ 137 c SGB V Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, die zu Lasten der
gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen einer Krankenhausbehandlung angewandt
werden oder angewandt werden sollen, daraufhin zu Ã¼berprÃ¼fen, ob sie fÃ¼r
eine ausreichende, zweckmÃ¤Ã�ige und wirtschaftliche Versorgung der
Versicherten unter BerÃ¼cksichtigung des allgemein anerkannten Standes der
medizinischen Erkenntnisse erforderlich sind. Auch diese BeschlÃ¼sse betreffen die
Liposuktion bei LipÃ¶dem Stadium III, welches bei der KlÃ¤gerin gemÃ¤Ã� Angaben
des Klinikums B. nicht vorliegt.

Desweiteren scheidet vor diesem Hintergrund auch ein Anspruch aufgrund eines
sog. Systemversagens aus. Es besteht schlieÃ�lich auch kein Anspruch bei
grundrechtsorientierter Leistungsauslegung im Sinne von Â§ 2 Abs. 1 a SGB V.
Letzteres kommt nicht in Betracht, denn das LipÃ¶dem ist weder eine
lebensbedrohliche oder regelmÃ¤Ã�ig tÃ¶dliche noch eine hiermit
wertungsmÃ¤Ã�ig vergleichbare Erkrankung.

2.2.
Es besteht auch kein Anspruch auf KostenÃ¼bernahme weiterer
Aspirationslipektomien, sei es in ambulanter oder in stationÃ¤rer Behandlungsform:

FÃ¼r die Ã�bernahme der Kosten fÃ¼r die Fettabsaugung in schweren FÃ¤llen
wurde ab 01.01.2020 eine AbrechnungsmÃ¶glichkeit geschaffen. Der G-BA hat mit
o.g. Beschluss vom 19.09.2019 die Liposuktion beim LipÃ¶dem im Stadium III in die
Anlage I â��Anerkannte Untersuchungs- oder Behandlungsmethodenâ�� der
Richtlinie â��Methoden vertragsÃ¤rztliche Versorgungâ�� befristet bis zum 31.
Dezember 2024 aufgenommen. Der Beschluss ist am 07.12.2019 in Kraft getreten.
Am 07.12. 2019 ist die neue QualitÃ¤tssicherungs-Richtlinie (QS-RL) des
Gemeinsamen Bundesausschusses zur Liposuktion bei LipÃ¶dem im Stadium III
nach Â§ 136 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V in Kraft getreten. Die KassenÃ¤rztliche
Bundesvereinigung (KBV) und der GKV-Spitzenverband haben dazu mehrere neue
GebÃ¼hrenordnungspositionen in den EBM aufgenommen und die VergÃ¼tung
festgelegt (NÃ¤heres: Homepage der KBV â�� www.kbv.de). Die Operation kann
danach ambulant oder belegÃ¤rztlich durchgefÃ¼hrt und abgerechnet werden. Die
neuen GebÃ¼hrenordnungspositionen der Liposuktion sind aber auch hier nur bei
Patienten berechnungsfÃ¤hig, bei denen nach der Richtlinie Ã¼ber
â��MaÃ�nahmen zur QualitÃ¤tssicherung nach Â§ 136 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des SGB
V bei Verfahren der Liposuktion bei LipÃ¶dem im Stadium IIIâ�� das Vorliegen eines
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LipÃ¶dems im Stadium III diagnostiziert und die Indikation fÃ¼r eine Liposuktion
gestellt wurde. Dies ist bei der KlÃ¤gerin, wie dargelegt, nicht der Fall.

DarÃ¼ber hinaus wird hinsichtlich der stationÃ¤ren Liposuktion auf die obigen
AusfÃ¼hrungen unter Nr. 2.1. verwiesen.

Die KlÃ¤gerin kann sich dementsprechend auch nicht mit Erfolg darauf berufen, der
ihrem Begehren zu Grunde liegende Naturalleistungsanspruch ergebe sich aus Â§
137c Abs. 3 SGB V in der durch Gesetz vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2494)
geÃ¤nderten Fassung.

Der Berufung der Beklagten war daher stattzugeben.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision (Â§ 160 Abs. 2 SGG) bestehen nicht.
Insbesondere schlieÃ�t sich der Senat der aktuellen Rechtsprechung des BSG an.

Erstellt am: 21.12.2021

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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